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Vernehmlassung zum Vorentwurf zum Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungs-
verbot 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Verband Schweizerischer Einwohnerdienste VSED hat über das Bundesportal von der 
Vernehmlassung über das Gesichtsverhüllungsverbot erfahren. Da die Einwohnerdienste in 
dieser Angelegenheit unmittelbar betroffen sind, beteiligen wir uns an dieser Vernehmlas-
sung. 

Die Identifikation von Personen gehört für die Einwohnerdienste, im Zusammenhang mit den 
ihnen zugeordneten Aufgaben, zum Kerngeschäft. So ist beispielsweise bei der An- und 
Abmeldung von Personen, der Beantragung von Ausländerausweisen und Schweizer Identi-
tätskarten, oder der Ausstellung von Bescheinigungen die Identifikation der Person von zent-
raler Bedeutung. Im Besonderen weisen wir darauf hin, dass bei der Einreise und der An-
meldung von Personen aus dem Ausland die Einwohnerdienste oft die einzige Verwaltungs-
stelle sind, mit welcher die Person in Kontakt tritt. Ausländischen Personen wird in den meis-
ten Kantonen nach der Anmeldung und Identifikation bei den Einwohnerdiensten eine 
schweizerische Aufenthaltsbewilligung erteilt (Art. 12 Bundesgesetz über die Ausländerinnen 
und Ausländer). Es ist daher unerlässlich die Identifikation durch die Einwohnerdienste auf 
bundesrechtlicher Basis zu verankern. 

Wir beantragen daher, dass im Gesetz folgende Änderung aufgenommen wird: 

Art. 1 Abs. 1 
Ist eine Vertreterin oder ein Vertreter einer Behörde des Bundes, 
der Kantone oder der Gemeinden… 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens und stehen Ihnen für 
Fragen gerne zur Verfügung. 
 
  



 

 

 

 

Freundliche Grüsse 
 
 
Verband Schweizerischer Einwohnerdienste 
 
 
 
 
 
Carmela Schürmann, Präsidentin 

 
 
 
 
 
 
Walter Allemann, Sekretär 
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Schweizerischer Gemeindeverband, Bern 
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Präsidium: Carmela Schürmann, stv. Leiterin Personenmeldeamt, Bevölkerungsamt Stadt Zürich, 

Stadthausquai 17, Stadthaus, Postfach, 8022 Zürich, Tel. 044/ 412 32 09 / 
carmela.schuermann@zuerich.ch 

Sekretariat: Walter Allemann, Leiter Einwohnerdienste, Rathaus, Alb.Zwyssigstr. 76, 5430 Wettingen 
 Tel. 056/ 437 77 41 / walter.allemann@wettingen.ch 


